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 Veröffentlicht am 13.02.1986

Norm

ABGB §812 A

Rechtssatz

Der nachträgliche Wegfall der bei der Anordnung der Nachlaßabsonderung zugrundegelegten Besorgnis ist für sich

allein kein Grund zur Aufhebung der Separation, weil dem Absonderungsgläubiger nur noch die abgesonderte

Vermögensmasse als Befriedigungsfonds zur Verfügung steht.
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